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RATGEBER

AHV

Verwendung von
3.-Säule-Geldern

Mem Mann zuztzZ am L /annar
7995 mzï 60 /a/zren penszonz'ert.
Dz'es isf z'n sez'nem Gescüä/i seif
/'e so n&Zzc/z. Die J. SäzzZe zaz'rzZ

«ü&ers GescZzä/Z» gemac/zZ zznzZ

soZZ am 37. Dezem&er 7994 zzzr

Azzsza/zZung Äommen. Nun ZzaZ

mez'n Mann die MögZz'cZzZzez'Z, 50
öis 700 % zaeiferzaarfeez'fen. SoZZ

zzzan die 3. SäuZe Zzz's zu sez'nem

65. Gehwrtsfagzeeiferiaw/e« oder
/eZzZ sc/zon auszaZzZen Zassen und
au/ezn NozzZo ez'nza/zZen? /c/z Zza-

6e geZesen, dass man Zzz's Ende
1994 Zzez'ne Buwdessfeuem da/ür
6ezaZzZen muss. Oder z'sZ es sogar
besser, dz'e Versz'cZzerung ü&er dz'e

ßanE Zau/en zu Zassen?

ßei/veg/icbkeif für
Ge/ibe/i/'nc/erfe une/
Sen/oren
• sehr /e/chf bedienter und fübrer-

sebe/'nfre/'

• m/'f oder obne Weffen/ercfed:
• grosse

fle/'cbi/ve/'fe

• Garantie:
Zabr

• unyerb/nd-
//'che
Beratung
oder \/or-
Zübrung

Stefan Grüter 9240 Uzw/7
f/efctrofa/irzeuge 073 - 5J 82 02

Aus Ihrem Schreiben geht
nicht klar hervor, ob es sich bei
den fraglichen Mitteln tatsächlich
um Mittel der 3. Säule, also der

privaten Vorsorge, oder um Mittel
der 2. Säule, also der beruflichen
Vorsorge, handelt, denn Sie er-

wähnen, dass die entsprechende
Vorsorge «übers Geschäft» ge-
macht wurde. Daher gestatte ich
mir, die drei Säulen der sozialen
Vorsorge, wie sie in Art. 34^ter
der Bundesverfassung verankert
sind, kurz vorzustellen:

• Als 1. Säule wird die AHV/IV
bezeichnet, welche als staatliche
Vorsorge bei Invalidität, Tod oder
im Alter den Existenzbedarf der
Versicherten angemessen decken
soll und für die ganze Bevölke-

rung - also für Arbeitnehmer
ebenso wie für Selbständigerer-
bende und für nichterwerbstätige
Personen mit Wohnsitz in der
Schweiz - obligatorisch ist.

• Als 2. Säule wird die berufliche
Vorsorge bezeichnet, welche von
den Arbeitgebern für die Arbeit-
nehmer im Rahmen von Pen-
sionskassen getroffen werden
muss und die zum Ziel hat, den
Versicherten zusammen mit den

Leistungen der 1. Säule die Fort-
setzung der gewohnten Lebens-

haltung zu sichern; dabei ist zu
unterscheiden zwischen
a) der oZzZz'gaZon'sc/zezz Zzera/Zz-

c/zezz Vorsorge («BVG-Obliga-
torium»), welche gegenwärtig
Einkommen von 22 560 bis
67 680 Franken erfasst, und

b) der überobZz'gaforz'sc/zezz Zze-

rzz/Zz'cZzezz Vorsorge, welche
Einkommen unter oder über
dem «BVG-Obligatorium» ver-
sichert oder gegenüber dem

«BVG-Obligatorium» höhere
Leistungen gewährleistet.

• Als 3. Säule wird die Selbstvor-

sorge bezeichnet, welche indivi-
duell, insbesondere durch Spa-

ren, Erwerb von Grundeigentum
oder durch Versicherungen, auf-

gebaut werden kann und die als

« Säule 3a» teilweise steuerlich be-

günstigt ist, indem
a) erwerbstätige Personen, die ei-

ner Pensionskasse angeschlos-
sen sind, jährlich gegenwärtig
Beiträge für die gebundene
Vorsorge bis zu maximal 5414
Franken,

b) erwerbstätige Personen ohne
Pensionskasse jährlich gegen-
wärtig Beiträge an die gebun-
dene Vorsorge bis 20% des Er-
werbseinkommens, höchstens
aber 27 072 Franken,

bei den Steuern vom Einkommen
abziehen können.
Die 3. Säule dient persönlichen
Bedürfnissen und ist sinnvoll zur
Deckung von Lücken bei der
1. und 2. Säule (Auslandaufent-
halt, «Eintrittsgeneration» usw.),

zur Absicherung höherer Ein-
kommen sowie zur Deckung von
«Wahlbedarf» (z.B. Hobbys, be-

sondere Ansprüche an Lebens-

gestaltung).
Da nach Ihrem Brief die zur

Diskussion stehende Vorsorge
«übers Geschäft» gemacht wor-
den ist, vermute ich, dass es sich

um überobligatorische Vorsorge
im Rahmen der 2. Säule handeln
könnte, denn die 3. Säule wird in
aller Regel über die einzelnen Per-

sonen individuell, also nicht über
den Arbeitgeber getroffen.

Da die Beiträge an die be-

rufliche Vorsorge und an die ge-
bundene Vorsorge im Rahmen der
Säule 3a steuerlich vom Erwerbs-
einkommen abgezogen, also pri-
vilegiert behandelt werden, sieht
das Gesetz anderseits entspre-
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RATGEBER

chende Einschränkungen in der

Verfügbarkeit vor. Die Auszah-

lung der Leistungen ist im Versi-
cherungsfall oder ab 60. Alters-
jähr möglich.

Ob und wann Vorsorge-
mittel beansprucht werden sollen,
lässt sich nicht generell beant-
Worten. Keinesfalls dürfte dies

von einem allfälligen kurzfristigen
Steuervorteil abhängig gemacht
werden, sondern lässt sich nur in
Kenntnis der gesamten wirf-
schaftlichen Situation und der
konkreten Bedürfnisse der versi-
cherten Personen im Einzelfall
(z.B. Verpflichtung für Kinder in
Ausbildung, höhere Hypothekar-
schulden, andere private Ver-

pflichtungen) bestimmen.
Ob und in welcher Form ei-

ne Auszahlung der verfügbaren
Vorsorgemittel im Zeitpunkt der
Pensionierung Ihres Mannes
sinnvoll ist und wie die Mittel ver-
wendet werden können, sollte im
Rahmen einer Gesamtbeurteilung
Ihrer gegenwärtigen und künfti-
gen wirtschaftlichen Bedürfnisse
geklärt werden, umso mehr, als

Ihr Mann offenbar weiterhin er-
werbstätig bleiben kann. Dabei
erscheint es mir sinnvoll, wenn
Sie einerseits bei Ihrer Bank und
andererseits bei Ihrer Versiehe-

rung einen Vorschlag einholen
und sich anschliessend für die
Ihren Bedürfnissen am besten

entsprechende Lösung entschei-
den. Wichtig ist, dass Sie sich von
Personen Ihres Vertrauens bera-
ten lassen, sich aber bewusst blei-
ben, dass der Entscheid letztlich
von Ihnen und Ihrem Mann ge-
troffen werden muss, denn es geht
um die Gestaltung Ihrer persönli-
chen Vorsorge.

Dr. zur. Rudorf Thor

Recht
Muss ich heiraten, damit
meine Freundin mein
Vermögen erben kann?

/cZz Zehe mrf mez/zer ParZzzen'zz

serf ez'zzem /a/zr zusammen, /c/z
bzzz gesc/zz'eden, /zabe zzaez Kz'zz-

der, az/cZz mez'ne Freundin zsi ge-
sc/zzerfezz und /zat ein Kind. Sorf-
Ze ic/z sterben, zezzrden meine
Kinder zneine WoZznung mög-
Zz'c/zsZ rzzsc/z zzerrfau/en und auc/z
dzzs übrige Vermögen au/Zerfezz.

Meine Freundin ginge da zeo/zi

Zeeraus, denn sie besrfzZau/mei-
ne WöZznung nur ein ez'ngeZra-

genes Vbrftau/srecZzZ? /c/z möc/z-
Ze die ganze AngeZegen/zerf nun
so regeZn, dass sie die Wo/znung
und das Vermögen erbZ und erst
bei i/zrem AbZeben die Kinder
zum Erben rfommen. Kann man
dies nurso regeZn, zaenn man zzer-

ZzeiraZeZ z'sZ? Stimmt es, dass man
in gezaissen KanZonen zuerst 2
bis 5/a/zre zzerZzez'raZeZ sein muss,
um dies so zu regeZn?

Bei Eheschliessung und oh-
ne Abschluss eines Ehevertrages
würde der gesetzliche Güterstand
der Errungenschaftsbeteiligung
gelten. Bei diesem Güterstand
würde Ihre Wohnung zum Eigen-
gut gehören, da Sie sie in die Ehe

eingebracht hätten. Bei Auflö-
sung der Ehe infolge Ihres Able-
bens hätte zwar Ihre Frau vorweg
einen güterrechtlichen Anspruch,
der aber auf eine Beteiligung an
der Errungenschaft beschränkt
ist. Die Errungenschaft besteht im
wesentlichen aus Ihren Erspar-
nissen während der Ehe. Hinge-
gen würde das Eigengut, und so-
mit die Wohnung, direkt in den
Nachlass gelangen, an welchem
Ihre Ehefrau zusammen mit Ihren
Kindern beteiligt wäre. Ihre Frau
könnte zwar verlangen, dass die

Wohnung ihr zu Eigentum oder
allenfalls zur Nutzniessung bzw.
als Wohnrecht zugewiesen wird,
doch bloss auf Anrechnung an ih-
re Ansprüche. Es könnte nun aber
sein, dass der Wert der Nutznies-

sung oder des Wohnrechts bzw.
des Eigentums den Anspruch der
Ehefrau übersteigt.

Döm/r es wieder aw/wärrs geAr.
• Preiswerte Lösungen für jede Treppe - ob rund oder

gerade

• Fachkundige Ausführung durch erfahrenes Personal
in der ganzen Schweiz

/ Gutschein")
HERAG TREPPENLIFTE AG

Tramstrasse 46 8707 Uetikon am See

Tel. 01/920 05 04

Senden Sie mir Ihre Gratisinformationen.

Name _

Strasse _

PLZ/Ort _ Tel..
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